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Den Rechtsanwälten Marc Weiß und Erik Huthmann wird hiermit 
 
 
in der Angelegenheit            
       
wegen        
 
 
Prozessvollmacht erteilt. 
   
 Die Vollmacht ermächtigt zu allen den Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen, 
insbesondere zur Stellung von Anträgen auf Scheidung der Ehe und Anträgen in 
Folgesachen, zur Erhebung der Widerklage, zur Vornahme und Entgegennahme von Geldern 
und Wertsachen, insbesondere des Streitgegenstandes und der vom Gegner, der Justizkasse 
oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten. 
   
 Die Vollmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige 
Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschl. der aus ihr erwachsenden 
besonderen Verfahren (z. B. ZPO §§ 726-732, 766-774, 785, 805, 872ff. u. a.), 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, Hinterlegungsverfahren, Insolvenzverfahren. 
 
 

 Ich bin gemäß § 49b Abs. 5 BRAO von meinem Bevollmächtigten belehrt worden, dass 
weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung 
zugrunde zu legen sind und sich die Gebühren vielmehr nach dem Gegenstandswert 
berechnen. 

 
 
 
 
____________, den __________                             _________________________ 
          (Unterschrift) 


